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Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im Versi-
cherungsschein/Nachtrag näher bezeichneten Risiken im 
Rahmen der jeweiligen nachfolgend aufgeführten Be-
stimmungen. 
 
1  Versicherte Risiken 
 
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zu Grunde lie-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Be-
stimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als 

 
Privatperson 

 
und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus: 
-  den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), 

einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller 
Art (siehe aber 4.9); 

-  oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung. 

 
i n s b e s o n d e r e 
1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand (z.B. aus der 

Aufsichtspflicht über Minderjährige); 
 
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
 
1.3 als Inhaber 
- einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei 

Wohnungseigentum als Sondereigentümer) – einschließ-
lich Ferienwohnung –; 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprü-
che der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen 
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leis-
tungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigen-
tumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

- eines im Inland gelegenen selbst genutzten Einfamilien-
hauses; 

- eines im Inland gelegenen Wochenendhauses; 
 
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu 
Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zugehö-
renden Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 
 
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
- aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-

rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften ob-
liegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen); 

- aus der Vermietung von einzeln vermieteten Wohnräu-
men – nicht jedoch von weiteren Wohnungen, Räumen 
zu gewerblichen Zwecken und Garagen –; 

- aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus gehören-
den Gemeinschaftsanlagen (z. B. gemeinschaftliche Zu-
gänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplätze, Ga-
ragenhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen);  

- als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 50.000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser 
Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (Ziff. 4 AHB); 

- als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

- als Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 
- aus dem privaten Eigentum und Besitz von Flüssiggas-

tanks (nicht Heizölbehälter); 
- aus dem privaten Eigentum und Besitz von Photo-

voltaikanlagen, einschließlich der Stromeinspeisung in 
das elektrische Versorgungsnetz. 

 
1.4 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern und  
 Kite-Sportgeräten; 
 
1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine 

jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- 

oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu 
(Training); 

 
1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 

Gebrauch vom Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken 
oder zu strafbaren Handlungen; 

 
1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 

Kleintieren und Bienen –  nicht jedoch von Hunden, Pfer-
den, sonstige Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
Tieren, die zu gewerblichen Zwecken gehalten werden –; 

 
1.8 als: 
- nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde, 
- Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
- Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten 

Zwecken, 
soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflicht-Versicherung besteht. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter oder 
-eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer, es sei denn es 
handelt sich um Personenschäden. 
 
1.9 aus dem Halten und dem Gebrauch von 
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren-

den Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit, 

- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h. 
 
Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1(2) und 
in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer ge-
braucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird. 
 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
 
-  Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die 

weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben wer-
den sowie deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt;  

 Für die vorgenannten Luftfahrzeuge gelten abweichend 
von den im Versicherungsvertrag genannten Versiche-
rungssummen/Maximierungen die gesetzlich geforderten 
Regelungen gemäß Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in Ver-
bindung mit der Luftverkehrszulassungsverordnung 
(LuftVZO).  

 Bei Bedarf kann vom Versicherer eine entsprechende Be-
stätigung angefordert werden. 

- Wassersportfahrzeugen, einschließlich Wind- und Kite-
surfbrettern, Segelbooten. Ausgenommen sind  eigene 
Segelboote mit einer Segelfläche über 15 qm und eigene 
oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren (auch 
Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder mit Treibsätzen; 

- nichtselbstfahrenden Kleingeräten zum Rasenmähen und 
Schneeräumen. 

 
2  Mitversicherte Personen 
 
Mitversichert ist:  
2.1 die persönliche, gleichartige gesetzliche Haftpflicht:  
a)  des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners* 

des Versicherungsnehmers;  
b) ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch 
nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium, 
auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
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Masterstudiengang  –, nicht Referendarzeit, Fortbildungs-
maßnahmen und dgl.).  

 
Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) 
vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
Sofern mitversicherte Kinder kraft Gesetz zur Aufsicht 
über eigene minderjährige Kinder verpflichtet sind, sind 
diese ebenfalls mitversichert. 

 
c) im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den nach-

folgenden Voraussetzungen des in häuslicher Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden Partners 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und dessen 
Kinder. Die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 b) dieser 
BBR finden für die Kinder entsprechende Anwendung. 

 
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein. 
 
Der mitversicherte Partner muss im Versicherungsschein/ 
Nachtrag namentlich benannt sein. 
 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche des Partners 
und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer. Auf 
den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsneh-
mers selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche 
von Versicherten untereinander wird besonders hinge-
wiesen (siehe Ziff. 7.4 AHB). 
 
Für den mitversicherten Partner gilt auch die unter Ab-
schnitt 2.3 dieser BBR genannte Besondere Bedingung 
sinngemäß. Die Mitversicherung für den Partner und des-
sen Kinder, die nicht auch Kinder des Versicherungs-
nehmers sind, endet im Übrigen mit der Aufhebung der 
häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Partner. 
  

2.2 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigen Personen (auch Aupair) 
gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt 
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshal-
ber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen. Sofern Versicherungsschutz für 
dieselbe Gefahr bei einem anderen Versicherer besteht, 
haftet dieser im Rahmen seines Vertrages allein. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
2.3 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod 

des Versicherungsnehmers 
 
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überlebenden 
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner* eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 
 
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Le-
benspartner* des  Versicherungsnehmers und/oder unverhei-
ratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft* 
lebenden Kinder des Versicherungsnehmers besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfällig-
keitstermin fort. 
 
*  Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetra-
gene Lebenspartnerschaften gelten auch die den Partner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staa-
ten. 

 

3  Leistungsumfang 
 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag sowie in 
diesen BBR genannten Deckungssummen und Selbstbeteili-
gungen. Auf Ziff. 6 der AHB wird hingewiesen. 
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag  nichts anderes 
vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß Vorsor-
geversicherung (siehe Ziff. 4.2 AHB) – das Doppelte der 
vereinbarten Deckungssummen. 
 
4  Deckungserweiterungen 
 
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im 
Versicherungsschein/Nachtrag und seinen Anlagen genann-
ten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers. 
 
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch folgendes 
als vereinbart: 
 
4.1 Vorübergehender Auslandsaufenthalt  
 bis zu einem Jahr 
 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9  AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versi-
cherungsfällen. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht 
dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und 
Häusern gemäß Abschnitt „Versicherte Risiken“ dieser BBR. 
 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 
 
4.2 Gewässerschäden (Restrisiko) 
 
Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgen-
den Besonderen Bedingungen für die Versicherung der Haft-
pflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagenrisiko – (Versi-
cherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos): 
 
Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als 
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
 
Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Lagerung und Verwendung von im Haushalt üblichen Stoffen 
wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner. Ausgeschlossen 
bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraft-
stoffe für Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber 
hinaus wird ausschließlich durch besonderen Vertrag ge-
währt.) 
 
Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwehr oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB. 
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleitung 
die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine 
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.  
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Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Person 
(Versicherungsnehmer oder jeder Mitversicherte), die den 
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichtete behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben. 
 
4.3 Sachschäden durch Gefälligkeiten 
 
Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages die über die 
gesetzliche Haftpflicht hinausgehende Inanspruchnahme des 
Versicherungsnehmers für Sachschäden durch Gefälligkeiten. 
Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätig-
keiten, die der Versicherungsnehmer gegen Entgelt ausübt, 
sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.  
 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige 
Schäden ist auf 500 EUR je Versicherungsfall und je Versi-
cherungsjahr begrenzt.  
 
4.5  Ehrenamtliche Tätigkeit/Freiwilligenarbeit  
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht ho-
heitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen 
Freiwilligenarbeit auf Grund eines sozialen Engagements. 
 
Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 
- in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kir-

chen- und Jugendarbeit; 
- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessen-

verbänden; 
- bei Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, Musikgrup-

pen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten Grup-
pen. 

 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
anderen Haftpflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- oder 
Betriebs-Haftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungs-
schutz aus diesem Vertrag. 
 
Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von: 
- öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z.B. als Bür-

germeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, 
Prüfer von Kammern, Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr; 

- wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichen 
Charakter wie z.B. als Betriebs- und Personalrat, Versi-
cherungsältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, 
berufliche Betreuer nach § 1897 (6) BGB. 

 
4.6 Mietsachschäden 
 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6  AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräu-
men und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen 
in Gebäuden. 
 
Ausgeschlossen sind: 
1. Haftpflichtansprüche wegen: 
a) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung, 
 
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-

wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasge-
räten,  

 
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 

hiergegen besonders versichern kann, 
 
d)  Schäden infolge von Schimmelbildung; 
 
2. die unter Regressverzicht nach dem Abkommen der 

Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenerzeugnis-
sen fallenden Rückgriffsansprüche. 
(Anmerkung: Der Text des Feuerregress-Verzichts-
abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

 

4.7 Abweichungen gegenüber den GDV Muster-
bedingungen 

 
Der Versicherer bestätigt, dass die dieser Privathaftpflichtver-
sicherung zugrunde liegenden Bedingungen (AHB und BBR) 
ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers von 
den durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) empfohlenen Bedingungen  – Stand 2008 – abwei-
chen. 
 
5  Deckungseinschränkungen 
 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu 
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besondere Beitragsberech-
nung mitversichert ist,  
 
i n s b e s o n d e r e  die Haftpflicht 
 
5.1 Fahrzeuge 
 
wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft-(auch Raum-) 
oder Wasserfahrzeugen gemäß nachfolgender Bestimmung: 
Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-(auch Raum-) oder 
Wasserfahrzeuge wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeuges verursacht werden (vgl. aber Abschnitt „Ver-
sicherte Risiken“ dieser BBR); 
 
5.2 Gemeingefahren 
 
wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von Hoher Hand beruhen. Das gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 
 
6  Deckungsumfang für Vermögensschäden 
 
1.  Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die ge-

setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sin-
ne des Ziff. 2.1 AHB aus Schadenereignissen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten 
sind. 

 
2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus: 
 
2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in 

seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Ar-
beiten entstehen; 

 
2.2 Schäden durch ständige Emission (z.B. Geräusche, 

Gerüche, Erschütterungen); 
 
2.3  planender, beratender, bau- oder montageleitender, 

prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 
 
2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Kredit-, Geld-, Ver-

sicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen 
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie Untreue und Unter-
schlagung; 

 
2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten; 
 
2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kos-

tenanschlägen; 
 
2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-

schaftlich verbundenen Unternehmen; 
 
2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rationalisierung und 

Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Rei-
severmittlung und Reiseveranstaltung; 
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2.9 dem vorsätzlichen Abweichen von gewerblichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vor-
sätzlicher Pflichtverletzung; 

 
2.10  Abhandenkommen von Sachen, z.B. von Geld, Wert-

papieren und anderen Wertsachen. 
 
7. Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 

Sanierung von Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz (USchadG) 

 
7.1. Mitversichert sind abweichend von Ziff. 1.1 AHB öffent-

lich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 
von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Ver-
sicherungsvertrages 

 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, un-
fallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

 
 Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-

chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse 
zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-
bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik nicht hätte erkannt werden kön-
nen (Entwicklungsrisiko). 

 
 Umweltschaden ist eine 
 

-  Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

- Schädigung der Gewässer einschließlich Grund-
wasser, 

- Schädigung des Bodens. 
 
 Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziff. 7.6 

AHB, Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder 
geliehenen Grundstücken, soweit diese Grundstücke 
vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst 
sind. 

 
  

7.2 Nicht versichert sind: 
(1)  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicher-
ter) richten, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behörd-
lichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen. 

 
(2)  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
 
(a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 
 
(b)  für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden-
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können. 

 
7.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatz-

leistung betragen im Rahmen der im Versicherungs-
schein genannten Versicherungssumme für Sach-
schäden 3.000.000 EUR. 

 
7.4  Ausland 
 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB und Ziff. 

4.1 dieser BBR im Umfang dieses Versicherungs-
vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von 
Ziff. 7.9 AHB auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß 
nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 


